
Partner in Haft.
 

Was nun?



BLEIBEN SIE RUHIG
Nehmen Sie sich die Zeit, in Ruhe einen
Überblick zu bekommen! Versuchen Sie, 
die Situation zu akzeptieren. 

Schreiben Sie sich eine Liste mit
allem, was wichtig ist.

Überlegen Sie genau
und in Ruhe, wen Sie
über die Inhaftierung
informieren wollen. 

Nicht jeder muss
jedes Detail erfahren.



BRAUCHEN WIR EINEN ANWALT?
Sie selbst müssen erst einmal keinen Anwalt
suchen. Besprechen Sie dieses Thema bei Ihrem
ersten Besuch im Gefängnis. 

Wenn Sie wenig Geld haben und sich selbst
rechtlich beraten lassen möchten, fragen Sie
beim Amtsgericht nach einem Rechtsberatungs-
schein/Beratungshilfe.

Ihr Partner hat die Möglichkeit, aus
dem Gefängnis heraus einen Anwalt
zu kontaktieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten: Pflicht- oder Wahl-
verteidigung. Eine Wahlverteidigung ist mit mehr
Kosten verbunden.



SICHERN SIE IHRE EXISTENZ UND DIE
IHRER KINDER
Ihr Partner ist versorgt! Es ist wichtig, dass Sie
sich zuerst um Ihre Existenz und die Ihrer
Familie kümmern. 

Darüber hinaus kann es weitere
Einrichtungen geben, die informiert
werden müssen. 

Informieren Sie die Bundesagentur für
Arbeit/Jobcenter zeitnah über die Inhaftierung,
falls Sie Leistungen beziehen.

Lassen Sie sich die Haftbescheinigung von Ihrem
Partner schicken. 



KRANKENKASSE

Setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Kranken-
kasse in Verbindung, damit Sie und Ihre Kinder
nicht unversichert sind.

Die Haftbescheinigung ist bei der Kranken-
kasse vorzulegen.

Falls Sie oder Ihre Kinder über Ihren
inhaftierten Partner versichert sind:



FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
Informieren Sie sich schnellstmöglich, welche
Leistungen für Sie in Frage kommen.

Arbeitslosengeld oder Bürgergeld
Wohngeld
Unterhaltsvorschuss
Kinderzuschlag
Bildungs- und Teilhabe-Paket für            
 Ihre Kinder

Nehmen Sie ggf. Beratung in Anspruch. 
Stellen Sie alle Anträge zeitnah. Das Datum 
des Antrags gilt als offizieller Beginn für 
jede Leistung.



Weitere Informationen finden Sie hier:

www.netzwerk-kvi.de/bayern

http://www.netzwerk-kvi.de/bayern


WAS IST MIT MEINEM PARTNER?
Wundern Sie sich nicht, wenn Sie von Ihrem
Partner zunächst nichts hören.

Aus Datenschutzgründen
dürfen weder die Polizei noch
das Gefängnis Auskunft geben,
wo Ihr Partner inhaftiert ist.
Vertrauen Sie darauf, dass sich
Ihr Partner bei Ihnen meldet,
sobald es möglich ist.

Telefonate
Sie können Ihren Partner im
Gefängnis nicht anrufen. In der
Strafhaft ist es jedoch möglich, 
dass Ihr Partner Sie anrufen kann.



UNTERSUCHUNGS- ODER STRAFHAFT?
Untersuchungshaft:

Ermittlungen gegen Ihren Partner werden
noch durchgeführt
Für einen Besuch oder ein Telefonat
benötigen Sie i.d.R. eine Besuchserlaubnis
vom zuständigen Gericht oder der Staats-
anwaltschaft

Strafhaft:

Rechtskräftiges Urteil oder
Geldstrafe
Für einen Besuchstermin
müssen Sie das jeweilige
Gefängnis kontaktieren



IHR BESUCH IM GEFÄNGNIS

Einen Termin
Einen gültigen
Personalausweis oder
einen gültigen Reisepass
Ggf. eine Besuchs-
erlaubnis (siehe
Untersuchungshaft)

Das brauchen Sie für Ihren Besuch im Gefängnis:

Besuche sind i.d.R. 1-3x im Monat möglich.
Genauere Informationen entnehmen Sie der
Homepage der jeweiligen JVA.

Rufen Sie bei der JVA an und lassen Sie sich das
Vorgehen bei Besuchen erklären. Die Telefon-
nummer finden Sie auf der JVA-Internetseite.



BRIEFE
Sie dürfen Ihrem Partner jederzeit
Briefe schreiben.

Die Briefe werden im Gefängnis
kontrolliert. Darum kommen die
Briefe erst ein paar Tage später bei
Ihrem Partner an.

nur auf Deutsch
keinen Kleber
keine Sticker
keinen Klebestreifen

Briefe müssen folgende Bedingungen erfüllen:

Briefmarken können Sie den Briefen in kleinen
Mengen beilegen. Es empfiehlt sich, dies im Brief
zu vermerken. Fotos können Sie gerne beilegen.



WAS IST MIT DEN KINDERN?
Geben Sie Sicherheit
Geben Sie Sicherheit und bleiben Sie,
wenn möglich, bei Ihren alltäglichen
Routinen.

Überlegen Sie sich: Was verstehen die Kinder
schon? Welche Information ist zu schwierig? 

Versuchen Sie, ruhig und besonnen eine
ehrliche, altersgerechte und behutsame
Erklärung für Ihre Kinder zu finden.

Seien Sie ehrlich



Vertrauen Sie sich jemanden aus dem Kinder-
garten/der Schule an. Erklären Sie, was passiert
ist. Nur so kann Rücksicht auf Ihr Kind
genommen werden.

Sie können sich Hilfe holen: Es gibt Beratungs-
stellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Ihrer
Nähe. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach der
richtigen Beratungsstelle. Rufen Sie uns gerne an!



JVA-BESUCH MIT KINDERN
Versuchen Sie, zum ersten Besuch ohne Ihre
Kinder zu gehen.

Für den Besuch Ihrer Kinder brauchen Sie:
Einen gültigen Kinderausweis oder die
Geburtsurkunde.

Das macht Sie sicher
und diese Sicherheit
können Sie an Ihre
Kinder weitergeben.

Beim ersten Besuch können
Sie sich mit den Abläufen
vertraut machen und wichtige
Angelegenheiten unter vier
Augen klären.



Ausführliche Informationen sowie Materialien
für Kinder rund um das Thema Inhaftierung
finden Sie unter: 

www.juki-online.de



Landesfachstelle 
Netzwerk KvI Bayern
Fürther Str. 212
90429 Nürnberg
 
 

Tel: 0911 / 27 47 69 617
Fax: 0911 / 27 47 69 663
 

kvi@treffpunkt-nbg.de  
www.netzwerk-kvi.de

Kontakt

Herausgeber: Landesfachstelle Netzwerk KvI Bayern,
Fürther Straße 212, 90429 Nürnberg

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung
ohne Gewähr erfolgen und die Haftung des Herausgebers ausgeschlossen ist.

Weitere Sprachen
More languages

www.netzwerk-
kvi.de/haft/

mailto:kvi@treffpunkt-nbg.de

